
 
 
 

Beitragsordnung – Black Rock Crawlers  
Diese Beitragsordnung wurde auf Grundlage der Satzung der Black Rock Crawlers erstellt. 

 Sie regelt die Höhe der Mitgliedsbeiträge, deren Fälligkeit sowie Zahlungsmodalitäten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§1 Geltungsbereich 



Diese Beitragsordnung gilt für alle Mitglieder der Black Rock Crawlers. 
 Mit dem Beitritt erkennt jedes Mitglied die Beitragsordnung verbindlich an. 

 

§2 Mitgliedsbeitrag 
1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 5 €. 

 
2. Der Beitrag dient ausschließlich der Finanzierung: 

 
○ Team- und Vereinsaktivitäten 

 
○ Material, Streckenmarkierungen & Ausrüstung 

 
○ Pokale, Urkunden & Startnummern 

 
○ Raumnutzung 

 
○ eventuelle Versicherungen 

 
○ Software, Webseite & Verwaltung 

 

 

§3 Fälligkeit der Beiträge 
1. Der Mitgliedsbeitrag ist monatlich im Voraus zu entrichten. 

 
2. Alternativ kann der Beitrag auch vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich im 

Voraus bezahlt werden. 
 

3. Die gewünschte Zahlungsweise wird vom Mitglied beim Eintritt festgelegt. 
 

 
 
 
 
 

§4 Zahlungsarten 
Es steht ausschließlich folgende Zahlungsart zur Verfügung: 



1. Überweisung 

Der Mitgliedsbeitrag wird auf das angegebene Vereinskonto überwiesen: 

● monatlich 
 

● vierteljährlich 
 

● halbjährlich 
 

● oder jährlich 
 

Weitere Zahlungsarten sind nicht vorgesehen. 

 

§5 Beitragsbefreiung & Ermäßigungen 
1. Der Vorstand kann auf Antrag eine befristete Beitragsbefreiung oder -ermäßigung 

gewähren. 
 

2. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. 
 

3. Entscheidungen werden vertraulich behandelt. 
 

 

§6 Rückstände / Mahnungen 
1. Gerät ein Mitglied länger als 3 Monate in Zahlungsrückstand, erfolgt eine schriftliche 

Erinnerung. 
 

2. Bei fortdauerndem Rückstand kann das Mitglied gesperrt oder aus dem Team 
ausgeschlossen werden. 
 

3. Bereits gezahlte Beiträge werden nicht erstattet. 
 

§7 Änderungen der Beitragsordnung 
Änderungen dieser Beitragsordnung werden durch die Mitgliederversammlung beschlossen 

und treten zum folgenden Monat in Kraft. 



 

§8 Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt mit Beschluss vom 01.11.2025 in Kraft. 
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